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Hintergrund

Luzern will eine kinder-, jugend- und familienfreundliche Stadt sein.
Dies ist einer der zentralen Leitsätze der Kinder-, Jugend- und Fa-
milienpolitik, welche der Stadtrat im Januar 2006 verabschiedet

hat. Der Leitsatz ist auch das Fundament eines sich in den letzten Jah-
ren verstärkenden Engagements der Stadt zugunsten von Kinderkrippen
und  Tageseltern. Stadtrat und Stadtparlament gehen davon aus, dass
Kinderkrippen und Tageseltern Kleinkindern in einer im privaten und
öffentlichen Raum oft kinderarmen Welt eine inspirierende Umgebung
ermöglichen. Kinderkrippen und Tageseltern bieten den Kindern ent-
sprechend ihren Interessen, Fragen und Fähigkeiten neue Herausfor-
derungen und die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln 1. Gleichzeitig
tragen sie dazu bei, dass Eltern ihre familiären und beruflichen Ver-
pflichtungen in Übereinstimmung bringen können.

Da das bisherige Finanzierungssystem auf relativ aufwändigen Ver-
handlungen mit ausgewählten Betreuungsinstitutionen beruhte, suchte
die Stadt nach einem neuen Finanzierungssystem. Das Interesse am
Konzept der Betreuungsgutscheine war geweckt, zumal der Bund mehr
oder weniger zeitgleich das Impulsprogramm zur Förderung der fami-
lienergänzenden Kinderbetreuung so anpasste, dass auch Pilotprojekte
zur Einführung von Betreuungsgutscheinen vom Bund unterstützt wer-
den konnten. Luzern lanciert nun als erste Stadt in der Schweiz ein
solches Pilotprojekt und nimmt damit eine Vorreiterrolle für andere
Gemeinden und Kantone ein.

- Rechtsungleichheit zwischen den Eltern beseitigen: Im bisherigen
Subventionierungssystem profitieren nur jene Erziehungsberechtigten
von der Unterstützung durch die Stadt, die das Glück haben, einen Be-
treuungsplatz in einer Kita mit Leistungsvertrag zu erhalten. Erzie-
hungsberechtigte in denselben wirtschaftlichen Verhältnissen, die ihr
Kind in einer Kita ohne Leistungsvertrag betreuen lassen, müssen die
ganzen Kosten selber tragen. Dies führt zu einer Rechtsungleichheit. 

- Stärkung der Einflussmöglichkeiten von Eltern : Im heutigen Sy-
stem können die Erziehungsberechtigten kaum Einfluss nehmen auf
das Angebot der Kindertagesstätte(Kitas) mit Leistungsvertrag, weil
die Leistungen zwischen Kitas und Stadt ohne Einbezug der Erzie-
hungsberechtigten vereinbart werden. Dies soll sich ändern. Die El-
tern sollen ihre Präferenzen und ihre Anliegen in die Auswahl eines
Krippenplatzes einfliessen lassen können. Sie sollen nicht darauf Rük-
ksicht nehmen müssen, ob es sich um einen subventionierten oder
um einen nicht subventionierten Platz handelt. Sämtliche Anbieter ste-
hen fortan unter gleichen Bedingungen in einem Wettbewerb.2

- Vereinfachung der Administration : Die Aushandlung von Lei-
stungsaufträgen zwischen den Kinderkrippen und der öffentlichen Hand
war in der Vergangenheit ein verhältnismässig aufwändiger Prozess.
Er verlangte von der Verwaltung vertiefte Kenntnisse der spezifischen
wirtschaftlichen Gegebenheiten der beauftragten Institutionen. Mit den
Leistungsvereinbarungen nahm die Stadt nicht nur Einfluss auf die
wirtschaftliche Situation der Kinderkrippen und Tageseltern, sie über-
nahm auch eine gewisse Mitverantwortung im Hinblick auf deren Zu-
kunft. Mit dem Übergang zum System der Betreuungsgutscheine strebt
die Stadt eine Klärung der Rollen der Akteure in der vorschulischen
Kinderbetreuung an, welche die Administration entlastet.3

Diese Zielsetzungen können grundsätzlich in verschiedenen Gut-
scheinmodellen realisiert werden. Der Stadtrat von Luzern hat sich für
ein Modell entschieden, welches insbesondere die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf fördert. Dies bedeutet, dass die Ausgabe der Gut-
scheine nicht nur an das Einkommen sondern auch an den Umfang
der Berufstätigkeit der Eltern geknüpft wird.4

Wer hat Anspruch auf Betreuungsgutscheine ?
Grundsätzlich sollen ab 1. April 2009 alle Erziehungsberechtigten mit
Wohnsitz in der Stadt Luzern mit Kindern im Vorschulalter ab dem
vollendeten dritten Lebensmonat bis zum Kindergarteneintritt bezugs-
berechtigt sein. Voraussetzung ist, dass sie die Anspruchskriterien er-
füllen.  Bedingung für die Bezugsberechtigung ist in jedem Fall, dass die
Erziehungsberechtigten über einen anerkannten Betreuungsplatz für
ihr Kind/ihre Kinder in der Stadt Luzern oder in der Agglomeration ver-
fügen beziehungsweise einen Platz von einer Kita zugesichert haben.
Diese Bedingung stellt sicher, dass nur Gutscheine ausgegeben werden,
die auch eingelöst werden können. Zudem erhalten nur Haushalte mit
einem massgebenden Einkommen von unter 100’000 Franken (bezie-
hungsweise  unter 124’000 Franken bei Kindern unter 18 Monaten) ei-
nen Betreuungsgutschein. Schliesslich werden nur dann
Betreuungsgutscheine ausgestellt, wenn das Erwerbspensum bei al-
lein Erziehenden 20 oder mehr Prozent und bei Paaren 120 oder mehr
Prozent beträgt.

Welche Anforderungen müssen die Anbietenden erfüllen ?
Die Gutscheine können einerseits bei allen Kitas der Stadt Luzern  sowie
der Gemeinden der Agglomeration Luzern mit einer Betriebsbewilli-
gung der Vormundschaftsbehörde, abgestützt auf den Qualitätsstan-
dards des Sozialvorsteher-Verbands Kanton Luzern (SVL), eingelöst
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werden.  Andererseits können die Gutscheine auch bei einer von der
Stadt Luzern anerkannten Tageselternvermittlungsstelle angerechnet
werden.5

Die Betreuungsinstitutionen, welche beim Pilotversuch mitmachen
wollen, müssen sich dabei verpflichten, Eltern aus der Stadt Luzern
gegenüber Eltern aus anderen Gemeinden über ihr Tarifsystem nicht
zu benachteiligen. Zudem müssen sie sich an der Evaluation des Pi-
lotversuchs beteiligen. 

Wie hoch sind die Betreuungsgutscheine ?
Die Subvention richtet sich nach dem Erwerbspensum und nach dem

massgebenden Einkommen.6 Die Gutscheine decken die Elternbeiträge
der Kindertagesstätten/Tageseltern in keinem Fall vollumfänglich. Ein mi-
nimaler Elternbeitrag von 15 Franken pro Tag muss nur dann nicht ge-
leistet werden, wenn eine Familie von der Sozialhilfe unterstützt wird. Die
Festlegung eines minimalen Elternbeitrags geschieht vor dem Hinter-
grund, dass familienexterne Betreuung finanziell nicht günstiger sein soll
als die Betreuung der Kinder zu Hause.

Das Luzerner Modell unterstützt Kindertagesstätten, welche qualifi-
ziertes Betreuungspersonal ausbilden, gezielt zusätzlich, indem Aus-
bildungsbeiträge ausgerichtet werden. Damit, sowie mit der speziellen
Unterstützung von Babyplätzen wird spezifischen Anliegen der Kitas
Rechnung getragen.

Qualitätssicherung
Die Diskussionen rund um die Betreuungsgutscheine in der Stadt Lu-
zern waren auch von Befürchtungen möglicher negativer Auswirkungen
auf die Qualität geprägt. Grundsätzlich tangieren Betreuungsgutscheine
die Qualität der Betreuungseinrichtungen in Luzern aber nicht. Die in Lu-
zern geltenden Qualitätsvorschriften für die Betreuung von Kindern
werden mit dem Pilotversuch nicht geändert. Sie basieren auf den Qua-
litätsstandards des Sozialvorsteher-Verbandes des Kantons Luzern,
die sich ihrerseits an den Vorgaben des Schweizerischen Krippenver-
bandes orientieren. Rechtliche Grundlage dafür bildet die Verordnung
des Bundes über die Aufnahme von Kindern zur Pflege
und zur Adoption (PAVO).7

Zur Prüfung der Einhaltung der geltenden Quali-
tätsstandards wird die Stadt Luzern ihre Ressourcen
zur Beaufsichtigung der Kitas und der Tageseltern aus-
bauen. Bisher hat die Verantwortliche der Stadt Lu-
zern die Möglichkeit gehabt, die Kitas und Tageseltern
innerhalb von zwei Jahren einmal zu besuchen. Neu
wurden die entsprechenden Ressourcen so angepasst,
dass jährliche Besuche möglich sein werden. Dieser
Schritt wird auch von den Kitas und Tageseltern be-
grüsst. 

Darüber hinaus hat die Stadt Luzern mit der Vor-
bereitung des Pilotversuchs eine Arbeitsgruppe Qua-
lität eingesetzt, in welcher nicht nur die
Verantwortlichen für die Aufsicht und die Bewilligung
der Stadt Luzern, sondern auch Vertretungen der Kitas,
der Tageselternvermittlungsstelle sowie der Fachstelle
Gesellschaftsfragen des Kantons Luzern mitwirken.
Diese Arbeitsgruppe hat unter anderem den Auftrag, ei-
nen Qualitätsdialog mit den Kitas und der Tagesel-
ternvermittlungsstelle in der Stadt Luzern anzustossen.

Ziel dieses Dialogs ist es, den Erfahrungsaustausch mit den Beteiligten
über pädagogische Prozess- und Orientierungsqualität zu pflegen und
gemeinsam mögliche Massnahmen zur Unterstützung der Qualitäts-
entwicklung in den Angeboten zu planen und umzusetzen. Im Verlauf
des Pilotprojekts sollen auf der Grundlage des Erfahrungsaustauschs mit
den Kitas und der Tageselternvermittlungsstelle auch Vorschläge zur
Anpassung der Rahmenbedingungen der Stadt Luzern bezüglich Qua-
litätssicherung erarbeitet werden. 

Evaluation des Pilotversuchs
Das Pilotprojekt wird eingehend evaluiert. Die Evaluation hat einerseits
zum Ziel, eine fortlaufende Verbesserung des Pilotprojekts zu garantie-
ren sowie die Qualitätssicherung und -entwicklung voranzutreiben.
 Andererseits soll aber auch die Wirksamkeit des Systems von Betreu-
ungsgutscheinen im Hinblick auf die übergeordneten Ziele, zum Bei-
spiel die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder
die elterngerechtere Ausgestaltung des Betreuungsangebots, untersucht
werden. Ein wichtiges Element der Evaluation ist auch die fortlaufende
 Beobachtung der Qualität der Dienstleistungen der Kitas und Tageseltern. 

Das Pilotprojekt startet am 1. April 2009, dauert bis Ende 2012 und
wird vom Bund zwischen dem 1. April 2009 und dem 31. Januar 2011
unterstützt. •
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